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Der Rekurs der Genferinnen
Im Hinblick auf die Abstimmung vom 28. Februar 1965 werden

unter Führung von Grossratspräsidentin Emma Kammacher, Genf, ca.
500 Genferinnen die Zulassung zu den eidgenössischen Wahlen und Ab-
Stimmungen verlangen. Dies gestützt auf ihre Eintragung im kantonalen
Stimmregister, welche zugleich für die Ausübung des Stimm- und Wahl-
rechts auf eidgenössischer Ebene massgebend ist. Wird das Gesuch ab-
gelehnt, muss an den Staatsrat von Genf und schliesslich an den Bundes-
rat rekurriert werden. Noch nie konnte ein Stimmregisterrekurs unter
derart günstigen Voraussetzungen unternommen werden. Der Bundesrat
wird also Gelegenheit finden, seine „prinzipielle Haltung zugunsten des
Frauenstimmrechts" unter Beweis zu stellen, mit der er den Beitritt zum
Europarat erlangt hat.

Freiburg
Ptzw/ Torcèe, Staatsrat des Kantons FVezèwrg und Präsident der Be-

wegung für das Frauenstimmrecht, übergab der Presse am 1. Februar
eine Erklärung: das Frauenstimmrecht müsse in den Gemeinden und im
Kanton eingeführt werden; es sei im Vormarsch, der nicht aufgehalten
werden könne trotz eines gewissen Skeptizismus, der hierzulande tradi-
tionsbedingt sei. Er erwähnte u. a. die Wichtigkeit der staatsbürgerlichen
Schulung der Mädchen und zitierte Guiseppe Motta, wir hätten erst
dann eine wahre Demokratie, wenn der Mann die Frau ganz seinem
Schicksal verbinde.

Baselland
Am 1. Februar wurde in Liestal eine neue Sektion des Schweiz.

Verbandes für Frauenstimmrecht gegründet. Präsidentin ist Fraw Hwdré
SfQ&er-G/trazwtzMrc/ an der Gründungsversammlung referierte die Zen-
tralpräsidentin, Frau Dr. Lotti Ruckstuhl. Von den 260 Mitgliedern
nahmen rund 100 daran teil.

Zur Frauen-Enquête in Deutschland
Der -SwndeVag hat nunmehr der Bundesregierung den Auftrag für

eine umfassende Enquête über die Situation der Frau in Beruf, Familie
und Gesellschaft erteilt. Am 16. Dezember 1964 nahm das Plenum des
Parlaments den Antrag seines Ausschusses für Familien- und Jugend-
fragen in zweiter und dritter Lesung einstimmig an. Namens der drei
Fraktionen hatten die Abgeordneten Frau Scèroeder (CDU/CSU), Frau

(SPD) und Herr Xwèiteô (FDP) den Antrag begrüsst.
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